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Verwaltungsanweisung 
§ 44c SGB XII 

Erstattungsansprüche zwischen Trägern 

 

 

Es erfolgen keine Erstattungsansprüche der Träger der Leistungen nach dem Vierten Kapitel 
des SGB XII untereinander. 

 

Inkrafttreten 
Diese Verwaltungsanweisung tritt ab sofort in Kraft. 

 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__44c.html

